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A  Städtebauliche Begründung 
 
 
1 Planungsziel 

 
Ziel des hier vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist es, die Voraus-
setzungen für die Errichtung einer Grundschule mit Kindergarten und Krippe zu 
schaffen. Durch die neue Grundschule soll die bisher bereits bestehende Grund-
schulnutzung in einem neuen zeitgemäßen Gebäude untergebracht werden, eine Er-
höhung der Schülerzahlen findet hier nicht statt. Im Bereich der Kinderkrippe ist eine 
Erweiterung um 24 Plätze geplant. Bauherr ist die Erzdiözese München-Freising. Die 
Planung orientiert sich am Entwurf des Büros balda architekten, Fürstenfeldbruck.  

 
 
2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 

Der Flächennutzungsplan weist das Planungsgebiet und die nördlich gelegene Ta-
gesheimschule als Fläche für den Gemeinbedarf aus, wobei der südliche Teil als 
Grünfläche, der Rest als Baufläche mit Baumbestand dargestellt ist. Als Zweckbe-
stimmungen sind im Bereich der Tagesheimschule Kirche, Kindergarten und Schule 
angegeben, im Bereich des Planungsgebiets ist als Zweckbestimmung Altenheim ge-
nannt.  
 
Entlang der Bundestraße B 11 ist die 20m breite Bauverbotszone dargestellt. In ihr 
liegt der als Biotop erfasste große Baumbestand entlang der Bundesstraße. Im nord-
westlichen Teil des Planungsgebiets ist ein Bodendenkmal nachrichtlich aufgeführt.  
 
Das Planungsgebiet grenzt im Nordwesten an den Friedhof des ehemaligen Jesui-
tenkollegs an. Die westlich des Planungsgebiets gelegenen Waldflächen sind als 
Landschaftsschutzgebiet und als Bannwald geschützt. Südlich des Planungsgebiets 
beginnt die Schutzzone III des Wasserschutzgebiets. 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzte Baufläche liegt vollständig innerhalb der im Flä-
chennutzungsplan ausgewiesenen Baufläche. Aufgrund der nur geringfügigen Abwei-
chung im Bereich der Zweckbestimmung der Gemeinbedarfsfläche (im Flächennut-
zungsplan Altenheim – im Bebauungsplan Schule mit Kindergarten und Kinderkrippe) 
geht die Gemeinde davon aus, dass der hier vorliegende Bebauungsplan aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt ist. 

 
 
3 Städtebauliche Situation, Bestand 

 
Der Umgriff des Bebauungsplans umfasst die Grundstücke Fl.Nr. 320 und 320/16 
(Teilfläche) mit einer Größe von insgesamt 3,48 ha.  
 
Das ebene Planungsgebiet liegt westlich der Wolfratshauser Straße (B 11) südlich 
der heutigen Tagesheimschule, dem ehemaligen Berchmannskolleg (Jesuitenkolleg).  
 
Das gesamte ehemalige Kolleg einschließlich der Einfriedungsmauer steht unter 
Denkmalschutz. Während die denkmalgeschützte Mauer bis an das Planungsgebiet 
heranreicht, liegt das Kolleg deutlich davon abgesetzt. Unmittelbar südlich des Kol-
legs steht eine neuere Turnhalle. Das Planungsgebiet selber ist bereits mit einem als 
Grundschule genutzten Gebäude bebaut, so dass neben der Turnhalle eine weitere 
„bauliche Vorbelastung“ der Denkmalsituation vorhanden ist.  Der vorhandene Altbe-
stand der Grundschule, der zwar weiter abgerückt von der Straße steht und eine klei-
nere Grundfläche als der geplante Neubau hat, erreicht mit seiner Firsthöhe mindes-
tens die Werte des geplanten Neubaus. 



 - 3 - 

Die Sichtbeziehungen zwischen dem Baudenkmal und dem geplanten Neubau stellen 
sich wie folgt dar: Von Süden auf der B 2 kommend, wird der Blick durch die straßen-
begleitende große Baumreihe auf das Jesuitenkolleg gelenkt, ohne dass der Neubau 
in Erscheinung tritt. Von Norden kommend dürfte der mächtige Baukörper des Kol-
legs so dominieren, dass der 130 m weiter südlich gelegene Neubau kaum wahrge-
nommen wird, zumal zwischen dem Kolleg und der geplanten Grundschule die Turn-
halle steht. in der Frontalansicht dominiert auch das Kolleg, und die unmittelbar da-
neben stehende Turnhalle tritt als deutlich wahrnehmbarer technischer Baukörper 
stärker in Erscheinung als die geplante Schule. 
 
In der Gesamtbetrachtung ist daher nach Auffassung der Gemeinde davon auszuge-
hen ist, dass die geplante Bebauung des Planungsgebiets mit den Belangen des 
Bau-Denkmalschutzes vereinbar ist. 
 
Entlang der Grenze des Planungsgebiets zur Wolfratshauser Straße befindet sich 
großer Baumbestand, der überwiegend in der bayerischen Biotopkartierung erfasst 
ist. Das Planungsgebiet ist derzeit mit einem ca. 1,9 m hohen Holzzaun nach Osten 
hin eingefriedet. 
 
Die B 11 ist mit ca. 16.000 Fahrzeugen pro Tag stark belastet. Um die Lärmsituation 
für die Grundschule angemessen beurteilen zu können, hat die Gemeinde eine 
schalltechnische Untersuchung beauftragt (Die schalltechnische Untersuchung, Inge-
nieurbüro Greiner, Bericht Nr. 213102 / 3 vom 30.09.2013 kann bei der Gemeinde 
eingesehen werden). 
 
Im Westen des Planungsgebiets stehen einige Gebäude, von denen das größte der-
zeit als Grundschule genutzt wird. Der Altbestand an Gebäuden wird vollständig ab-
gebrochen. Östlich des früheren Altenheims befindet sich eine Obstwiese mit verein-
zelten Nadelbäumen (zur Bewertung des Baumbestand siehe den Bericht zum Arten-
schutz und zur Eingriffsregelung). Dieser Baumbestand soll für den Neubau der 
Grundschule gerodet werden. 
 
Der südliche Teil des Planungsgebiets ist derzeit als Wiese mit Bolzplatz genutzt. Der 
an das Planungsgebiet angrenzende Friedhof ist ein dem ehemaligen Jesuitenkolleg 
zugeordneter Friedhof; es finden nur wenige Beisetzungen statt. Der Friedhof ist der-
zeit über das Schulgelände (bisher besteht hier ein Wegerecht) und über den südlich 
des Planungsgebiets gelegenen kleinen Parkplatz zu erreichen. Da künftig aus Si-
cherheitsgründen eine stärkere Begrenzung des Zugangs zum Schulgelände geplant 
ist, wird die neue Hauptzuwegung von Süden erfolgen.   

 
Die für die Grundschule erforderlichen Parkplätze (Lehrer-, Bring- bzw. Holparkplät-
ze) liegen sich derzeit außerhalb des Planungsgebiets auf den Fl.Nr. 320/2 und 
378/3. Hier sind alle Stellplätze des Schulzentrums einschließlich der Bushaltebuch-
ten angeordnet und durch eine halbkreisförmige Straße an die B 11 angebunden. 
 
 

4 Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
 

Der vorliegende Bebauungsplan setzt das Planungskonzept der Erzdiözese Mün-
chen-Freising für den Grundschulneubau einschließlich Kindergarten und Krippe um 
(siehe Vorhaben- und Entwicklungsplan). 
 
Flächenbilanz  

Baufläche für den Gemeinbedarf:   21.240 qm 
Grünfläche einschließlich Ausgleichsfläche:  13.530 qm 
 
Gesamtfläche:     34.770 qm 
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Der nördliche Teil des Planungsgebiets wird als Baufläche für den Gemeinbedarf 
festgesetzt.  
 
Die festgesetzten Baugrenzen sowie das festgesetzte Maß der Nutzung (Grundflä-
che, Wand- und Firsthöhe) orientieren sich am Entwurf für die Grundschule mit einem 
gewissen Erweiterungsspielraum. Für die Grundflächenzahl bezogen auf das Haupt-
gebäude ergibt sich ein Wert von 0,19. Aufgrund der bei Schulen üblichen umfangrei-
chen Außenanlagen darf die festgesetzte Grundfläche um bis zu 80 % überschritten 
werden, womit die Gesamtversiegelung innerhalb der Gemeinbedarfsfläche knapp 35 
% betragen kann. 

 
Südlich des neuen Gebäudekomplexes wird ein mit Obstbäumen bestandener Pau-
senhof angelegt. Auf die Festlegung der genauen Lage der zu pflanzenden Obst-
bäume wird in der Planzeichnung verzichtet. In der textlichen Festsetzung werden ei-
ne Mindestzahl an Bäumen und die Pflanzqualität geregelt. 

 
Immissionsschutz 
 
Aufgrund der Verkehrsgeräusche der B 11 kommt es laut der schalltechnischen Un-
tersuchung (siehe Punkt 2 der Begründung) an dem geplanten Schulgebäude an der 
Ostfassade zu Beurteilungspegeln in Höhe von bis zu 63 dB(A) tags. An der Nord- 
und Südfassade erreichen die Pegel Werte von 57 bis 60 dB(A) tags. An den abge-
schirmten Westfassaden bzw. im Bereich des Innenhofs ergeben sich Beurteilungs-
pegel von maximal 53 dB(A) tags. In den Freibereichen Pausenhof, Kinderkrippe und 
Kindergarten errechnen sich Beurteilungspegel von unter 55 dB(A). Der Vergleich der 
berechneten Beurteilungspegel mit den schalltechnischen Orientierungswerten der 
DIN 18005 für WA-Gebiete (55 dB(A) tag) zeigt, dass die Orientierungswerte tags-
über teilweise deutlich überschritten werden. Empfohlen wird daher zum Schutz vor 
den Verkehrsgeräuschen für das Gesamtschalldämm-Maß der Außenfassade je nach 
Lage mindestens 35 bzw. 40 dB vorzusehen. 

 
In einem Abstand von ca. 15 m vom Rand des bestehenden Hartplatzes sind die 
neuen Schulgebäude geplant. Nach Auskunft der Schulverwaltung wird dieser Platz  
bei geeignetem Wetter intensiv für den Schulsport genutzt. Zur Beurteilung der schall-
technischen Situation an den geplanten Schulgebäuden unmittelbar südlich der Hart-
plätze wird für die Nutzung des Spielfeldes ein Schallleistungspegel in Höhe von 96 
dB(A) in Ansatz gebracht. Aufgrund dieses Emissionsansatzes ergeben sich an den 
Nordfassaden der geplanten Baukörper Schalldruckpegel von bis zu 58 dB(A) wäh-
rend der Sportnutzung. Einzelne Geräuschspitzen können Werte von bis zu 75 dB(A) 
erreichen. Aufgrund der zu erwartenden Geräuschbelastung wird in der schalltechni-
schen Untersuchung empfohlen, an der Nordfassade des am stärksten betroffenen 
Gebäudes das Gesamtschalldämm-Maß der Außenfassade auf mindestens 40 dB zu 
erhöhen. 
 
Erschließung, Stellplätze 
 
In seiner Stellungnahme im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens weist 
das Staatliche Bauamt Freising darauf hin, dass durch die Erweiterung des Schul-
zentrums ein weiterer Zuwachs des Ziel- und Quellverkehrs über das klassifizierte 
Straßennetz zu erwarten ist. Um die Auswirkungen der Erweiterung auf die Verkehrs-
sicherheit und Leistungsfähigkeit der B 11 beurteilen zu können, sei daher die Ver-
kehrserzeugung durch das gemeindliche Vorhaben zu ermitteln und deren Auswir-
kungen auf das klassifizierte Straßennetz in einem Verkehrsgutachten darzustellen. 
Auf Basis des Verkehrsgutachtens seien Varianten der Erschließung zu entwickeln 
und hinsichtlich ihrer verkehrlichen Eignung und ihrer Auswirkungen auf alle betroffe-
nen Belange zu untersuchen. Darüber hinaus sei für das gesamte Schulzentrum eine 
ausreichende Anzahl an Parkplätzen nachzuweisen. 
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Zu dieser Stellungnahme fand am 24.09.2013 eine Besprechung im Staatlichen Bau-
amt Freising statt. Das Staatliche Bauamt verdeutlichte seine Einschätzung, dass be-
reits die Ist-Situation der Erschließung des Schulzentrums auf der B 11 zu erhebli-
chen Schwierigkeiten und Sicherheitsproblemen führt und nun eine weitere Ver-
schlechterung zu erwarten ist, auch wenn – wie vom Architekten des Bauherrn darge-
legt – es sich nur um eine geringe Mehrung des Verkehrs handelt (24 zusätzliche 
Krippenplätze bei unverändert ca. 1.300 Schülern, Entzerrung des Verkehrs durch 
zeitversetzten Krippen- und Schulbetrieb). In der Konsequenz sei längerfristig eine 
Verbesserung der Gesamtsituation unbedingt erforderlich und die verbindlich geäu-
ßerte Absicht, dass geeignete Maßnahmen entwickelt und auch umgesetzt werden, 
Voraussetzung für die Zustimmung zum Bebauungsplan. 
  
Die Gemeinde wird als Ergebnis dieser Besprechung in den Durchführungsvertrag 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan einen Passus aufnehmen, wonach im Jahr 
2014 das in der Stellungnahme geforderte Verkehrsgutachten und darauf aufbauend 
ein Planungskonzept beauftragt werden, mit dem Ziel, geeignete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Situation zu prüfen und festzulegen. Mit der Umsetzung der Maß-
nahmen soll im Jahr 2015 begonnen werden. Bei dieser Vorgehensweise ist nach 
Aussage des Staatlichen Bauamts in der Besprechung die Voraussetzung für die Zu-
stimmung zum Bebauungsplan gegeben. 
 
Die für die Grundschule erforderlichen Parkplätze (Lehrerparkplätze und Bring- bzw. 
Abholparkplätze) liegen derzeit außerhalb des Planungsgebiets auf den Fl.Nr. 320/2 
und 378/3. Dort sind alle für das Schulzentrum benötigten Parkplätze untergebracht. 
Nach den der Gemeinde vorliegenden Angaben sind für das Schulzentrum nach 
Bayerischer Bauordnung ca. 65 Stellplätze erforderlich; vorhanden sind ca. 130 Stell-
plätze, wobei es teilweise zu Überschneidungen mit den wartenden 12 Bussen 
kommt.  
 
Durch die hier vorliegende Planung wird die bestehende Grundschule nicht erweitert. 
Die Gemeinde geht daher davon aus, dass hier der Bestandsschutz für die bisherige 
Nutzung der Stellplätze gilt. Durch die geplante Erweiterung der Kinderkrippe mit 24 
Kindern erhöht sich der Stellplatzbedarf um zwei Stellplätze. Die beiden zusätzlich er-
forderlichen Stellplätze werden innerhalb des Planungsgebiets an dessen Nordrand 
nachgewiesen (vgl. VE-Plan).  

 
Einfriedung 
 
Aufgrund der Nähe der Schule zur Bundesstraße wird von der gemeindlichen Sat-
zung zur Höhe der Einfriedungen abgewichen und eine maximal 2,0 m hohe Einfrie-
dung zugelassen.  

 
Grünfläche 
 
Der südliche Teil des Planungsgebiets wird als Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Spielwiese festgesetzt. In ihr liegt die erforderliche Ausgleichsfläche, die als Obstwie-
se angelegt werden soll und zusammen mit der Bepflanzung des Pausenhofs den 
Verlust der bisherigen Obstwiese kompensieren soll. Die Obstwiese liegt am westli-
chen Rand der Grünfläche, so dass ausreichend große freie Flächen für Ballspiele 
etc. frei bleiben. Entlang des Waldrands soll die neue Zuwegung zum Friedhof von 
Süden geführt werden. 
 
 



 - 6 - 

B Umweltprüfung 
 
Die Aussagen zur Eingriffsregelung und zum speziellen Artenschutz werden in 
einem gesonderten Dokument beigelegt. 

 
1 Fachziele des Umweltschutzes und Art der Berücksichtigung 
 

Maßgebende Rechtsgrundlagen für die umweltrechtlichen Belange sind dem Bauge-
setzbuch (BauGB), dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und dem Bayeri-
schen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) zu entnehmen. Das Vorhaben gehört ge-
mäß Nr. 18.7.2 der Anlage 1 des UVPG zu den UVP-pflichtigen Vorhaben. Der § 17 
UVPG Abs. 2, Satz 1 stellt klar, dass die Prüfung der Umweltverträglichkeit im Ver-
fahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen als Umweltprüfung nach dem BauGB 
durchzuführen ist. Im Rahmen der Umweltprüfung von Bauleitplänen sind auch Un-
tersuchungen im Hinblick auf den Artenschutz vorzunehmen. Das BNatSchG regelt in 
§ 44 den Schutz besonders und streng geschützter Tier- und Pflanzenarten. Ferner 
ist der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Gemeinde mit den hierin integrier-
ten landschaftsplanerischen Aussagen (z.B. Ausgleichsflächenkonzept) zu beachten.  
 
Die Berücksichtigung der relevanten Vorgaben der einzelnen Fachziele wird in die im 
Folgenden beschriebene Umweltprüfung integriert. 
 

  
2 Vorprüfung des Vorhabens (Schutzgüter und Schutzgebiete) 
  

Vorprüfung Schutzgüter 

Merkmal 
Aus-

wirkung 
ja / nein 

erhebliche 
Aus-

wirkungen 
Anmerkung 

Boden ja - 

Nutzungstyp mit mittlerer Versiegelung.  
Die Umnutzung von Flächen mit hoher 
Vorbelastung ist nicht möglich, da keine 
derartigen Flächen verfügbar sind. 

Wasser ja - 

Nutzungstyp mit mittlerer Versiegelung.  
Maßnahmen zur Regenwasserableitung/ -
versickerung über die belebte Bodenzone 
mindern die Auswirkungen. 

Klima lokal nein - Geringer Umfang zusätzlicher Versiege-
lung. 

Emissionen / Immissionen 
(Schadstoffe, Lärm)  

ja - 
Betriebsbedingtes geringes Verkehrsauf-
kommen (v.a. Bringen und Holen der 
Kinder). 

Pflanzen und Tiere ja - 
Verlust der bisherigen Obstwiese. 
Beeinträchtigung des Biotops an der B 11 
(Baumreihe) nicht vorhanden. 

Landschaftsbild / Erholung ja - Bebauung einer Fläche mit Obstwiese am 
Ortsrand. 

Kulturgut, Sachgut ja - 

Bodendenkmal in der Nachbarschaft 
vorhanden. Benachbartes Baudenkmal 
nicht betroffen. Friedhof in der Nachbar-
schaft. 

Mensch / Gesundheit nein - siehe Punkt Emissionen 

Wirkungsgefüge untereinander 
nicht 

bekannt 
-  

 
Schutzgebiete nach Europa-, Bundes- und Landesrecht sind im Planungsgebiet nicht 
vorhanden. Im Westen grenzt ein Landschaftsschutzgebiet „Forstenrieder Park“ an 
das Planungsgebiet an. Dessen Waldbestand ist als Bannwald geschützt. Der Baum-
bestand entlang der B 11 ist als Biotop in der bayerischen Biotopkartierung erfasst. 
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3 Bestandsaufnahme der Aspekte des Umweltschutzes (Ist-Zustand) 
 

Gebietscharakter:  
Im Norden Schulgelände mit Obstwiese, im Süden Mähwiese, die bisher teilweise als 
Bolzplatz genutzt wird. Entlang der B 11 prägender Baumbestand. 

 

Schutzgut Beschreibung Bewertung 

 

Tiere, Pflanzen und 

ihre Lebensräume 

Obstwiese ohne Höhlenbäume, 

Mähwiese 

Mittlere Bedeutung für Arten- und 

Biotopschutz 

Boden Geologie: Eiszeitliche Schotterebe, 

Böden: sandige, teilweise schwach 

schluffige und/oder schwach steinige 

Kiese 

Mittlere Bedeutung aufgrund der 

Ertragsbedingungen und des 

überwiegend unversiegelten Zu-

stands 

Wasser Südlich des Planungsgebiets 

Schutzzone III des Wasserschutzge-

biets zur Pullacher Wasserversor-

gung. Fläche mit vermutlich guter 

Versickerungsleistung 

Mittlere Bedeutung für Grundwasser-

neubildung  

Luft  Keine im Planungsgebiet erzeugten 

Immissionen. Einfluss der B 11.  

Belastung durch B 11 als mäßig 

einzustufen 

Klima Weitgehend unversiegelte Fläche Gewisse Bedeutung als Kaltluftent-

stehungsgebiet 

Landschaftsbild 

und Erholung 

Obstwiese und Mähwiese am 

Ortsrand, prägender Baumbestand 

entlang der B 11 

Vor allem der Baumbestand entlang 

der B 11 mit Bedeutung für das 

Landschaftsbild 

Schutz des Men-

schen  

Lage benachbart zu B 11  Derzeit gewisse Beeinträchtigungen 

der Schüler vor allem durch Verkehrs-

lärm. 

Kultur- und 

Sachgüter 

Ein Bodendenkmal erfasst. An das 

Plangebiet grenzt der Jesuitenfried-

hof des ehemaligen Kollegs an.  

Beeinträchtigungen des Bodendenk-

mals sind möglich. 

Wechselwirkungen 

der Schutzgüter 

untereinander 

Nicht bekannt  

  
 
4 Beschreibung des Vorhabens 
 

Der Bebauungsplan soll den Bau einer neuen Grundschule mit Hort und Krippe er-
möglichen. Der Neubau umfasst das Gelände der derzeitigen Schule und den Be-
reich östlich davon, der derzeit mit einer Obstwiese bestanden ist. Der südliche Teil 
des Bebauungsplanumgriffs bleibt weitgehend unversiegelt; hier soll in einem Teilbe-
reich eine neue Obstwiese angelegt werden. Der Bebauungsplan regelt im Wesentli-
chen die Lage der überbaubaren Fläche, das Maß der Nutzung und die zu bepflan-
zenden Flächen und die zu erhaltende große Grünfläche im Süden.  

 
 
5 Prognose der bei Realisierung der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf 

die Schutzgüter  
 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt in tabellarischer Form in verbal ar-
gumentativer Weise. Es werden drei Erheblichkeitsstufen unterschieden: gering, mit-
tel und hoch. 
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Schutzgut Auswir-

kung 

Bemerkung zu den Veränderungen, die sich für die einzelnen 

Schutzgüter ergeben 

Tiere, Pflanzen 

und ihre 

Lebensräume 

gering bis 

mittel 

Baubedingt: 
Rodung und Bebauung der Obstwiese und eines Teils der südlich 
angrenzenden Freifläche. Abriss der alten Gebäude. Seltene/geschützte 
Pflanzen- und Tierarten sind wahrscheinlich nicht oder nur gering 
betroffen (siehe Untersuchung zum speziellen Artenschutz). 
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Nach der Bauphase nur noch untergeordnete zusätzliche Auswirkungen. 
Im Bereich der neuen Obstwiese werden neue Lebensräume geschaffen. 

Boden gering bis 

mittel 

Baubedingt: 
Im Bereich des neuen Gebäudes Verlust der belebten Bodenzone und 
Eingriffe in den bisherigen Bodenaufbau. 
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Nach der Bauphase nur noch untergeordnete zusätzliche Auswirkungen. 

Wasser gering Baubedingt: 
Durch die geringe Gesamtversiegelung und die wahrscheinlich gute 
Versickerungsleistung des Bodens weitgehender Erhalt der Versickerung 
über die belebte Bodenzone. 
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Nach der Bauphase nur noch untergeordnete zusätzliche Auswirkungen. 

Klima / Luft gering Baubedingt: 
Baustellenübliche Emissionen von Staub etc. 
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Es entstehen durch den Betrieb kaum Luftschadstoff-Emissionen, da fast 
kein zusätzlicher Verkehr erzeugt wird.  

Landschafts-

bild / Erholung 

gering Baubedingt: 
Baustellenübliche Beeinträchtigungen. 
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Durch Erhalt des prägenden Baumbestands an der B 11 und die Neuan-
lage der Obstwiese kaum Auswirkungen  

Schutz des 

Menschen 

gering Baubedingt: 
Während des Baubetriebes kommt es zu Lärm- und Staubbelastungen 
durch Baustellenverkehr und Bauarbeiten, von denen vorwiegend die 
angrenzenden Schulnutzungen betroffen sind.  
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Bezüglich der Beeinträchtigung durch Emissionen wurde eine schalltech-
nische Untersuchung beauftragt (siehe städtebauliche Begründung, Punkt 
4, Immissionsschutz). Die Empfehlungen der Untersuchung zur Minde-
rung der Auswirkungen werden im Bebauungsplan umgesetzt, so dass im 
Ergebnis mit geringen Auswirkungen zu rechnen ist. 

Kultur- und 

Sachgüter 

gering Baubedingt: 
Bezüglich des benachbarten Bodendenkmals sind die Auflagen der 
Denkmalpflege zu beachten. 
Anlagen- und betriebsbedingt: 

Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Wechsel-

wirkungen 

Vor allem zwischen den Schutzgütern "Tiere und Pflanzen“ sowie "Boden" und 

"Wasser" 

 

 Die Erheblichkeit der zu erwartenden Umweltauswirkungen wird insgesamt als gering 
bewertet.  

 
 
6 Prognose der Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung der Planung sowie 

deren Bewertung 
 

Mittelfristig wäre keine Änderung gegenüber dem jetzigen Zustand zu erwarten, d.h. 
die schulische und landwirtschaftliche (Mäharbeiten) Nutzung würde vermutlich bei-
behalten bleiben. 
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7 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 
 

 Bauherr und Träger der Schule ist die Erzdiözese München-Freising, die im Pla-
nungsgebiet bereits derzeit eine mittlerweile zu kleine Schule betreibt. Die Prüfung 
von Alternativen bezog sich daher nicht auf den grundsätzlichen Standort, sondern 
auf die Optimierung der Lage des neuen Gebäudes auf dem Grundstück und den ar-
chitektonischen Entwurf bzw. das Schulkonzept.  

 
 Aufgrund der vorhandenen Obstwiese wurden Möglichkeiten zur Vermeidung der 

Rodung geprüft. In der Gesamtabwägung wurde der Situierung des neuen Gebäudes 
unmittelbar benachbart zu den nördlich angrenzenden baulichen Nutzungen der Vor-
zug gegeben vor einem neuen Standort südlich der Obstwiese, der eine Ausweitung 
der Bebauung in den Außenbereich bedeutet hätte. 

 
 
8 Geplante Maßnahmen zur Überwachung unvorhergesehener erheblicher 

Auswirkungen  
 
Die Gemeinde wird einmal jährlich überprüfen, ob die neu anzulegende Obstwiese ih-
re Funktionen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen erfüllt. 

 
 Zusammenfassung des Umweltberichts 
 

Im Umweltbericht werden die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die ver-
schiedenen umweltrelevanten Schutzgüter ermittelt. Hierzu wird der derzeitige Zu-
stand dieser Schutzgüter erfasst und die Eingriffe, die durch die Planung entstehen, 
mit dem vorhandenen Zustand verglichen. Aus diesem Vergleich wird abgeleitet, ob 
die Auswirkungen auf die Schutzgüter von geringer, mittlerer oder hoher Erheblichkeit 
sind. Die Ergebnisse für die vorliegende Planung sind in folgender Übersicht darge-
stellt: 
 

 Schutzgut Baubedingte Betriebsbedingte Ergebnis, bezogen 
  Auswirkungen Auswirkungen auf die Erheblichkeit 
 
Tiere, Pflanzen und 
ihre Lebensräume mittel gering gering bis mittel 
 
Boden mittel gering gering bis mittel 
 
Wasser gering gering gering 
 
Luft und Klima gering gering gering 
 
Landschaftsbild gering gering gering 
 
Gesundheit und gering gering gering 
Erholung 
 
Kultur und Sachgüter mittel gering gering bis mittel 
 
Wechselwirkungen Vor allem zwischen den Schutzgütern "Tiere und Pflanzen“ sowie 

"Boden" und "Wasser" 

 
Zum Ausgleich des Eingriffs wird südlich der neuen Schule eine neue Obstwiese 
festgesetzt.  
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Gemeinde: Pullach i. Isartal, den ........................................................ 
 

............................................................................. 
(Jürgen Westenthanner, Erster Bürgermeister) 

 


